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§ 16a Nö. ROG 1976 Befristetes
Bauland, Vertragsraumordnung

 Nö. ROG 1976 - Nö. Raumordnungsgesetz 1976

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.09.2017

(1) Bei der Neuwidmung von Bauland darf die Gemeinde eine Befristung von 5 Jahren festlegen. Diese ist im

Flächenwidmungsplan ersichtlich zu machen. Die Gemeinde kann für unbebaute Grundstücke nach Ablauf der Frist

innerhalb eines Jahres die Widmung ändern, wobei ein allfälliger Entschädigungsanspruch gemäß § 24 nicht entsteht.

(2) Aus Anlass der Widmung von Bauland darf die Gemeinde mit Grundeigentümern Verträge abschließen, durch die

sich die Grundeigentümer bzw. diese für ihre Rechtsnachfolger zur Erfüllung verp;ichten. Derartige Verträge dürfen

insbesondere folgende Inhalte aufweisen:

1. die Verp;ichtung, Grundstücke innerhalb einer bestimmten Frist zu bebauen bzw. der Gemeinde zum

ortsüblichen Preis anzubieten;

2. bestimmte Nutzungen durchzuführen oder zu unterlassen;

3. Maßnahmen zur Erreichung oder Verbesserung der Baulandqualität (z. B.: Lärmschutzmaßnahmen,

Infrastrukturmaßnahmen).
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